
 
 

Bratschi AG Basel Bern Genf Lausanne St. Gallen Zug Zürich ÖffRecht Newsletter September 2021 
Die vollständige Anwaltsliste finden Sie im Internet unter www.bratschi.ch/team 

    

 

Livio Bundi 
Dr. iur., Rechtsanwalt, CAS MedLaw 
Telefon +41 58 258 10 00 
livio.bundi@bratschi.ch 

 . 

Öffentlichkeitsprinzip und Rechtsschutz: Wie komme ich zu einer Ver-
fügung? 

Das im Verwaltungsrecht taugliche Anfechtungsobjekt bildet typischerweise die Verfügung. 
Der Rechtsschutz im Bereich des Öffentlichkeitsprinzips knüpft ebenfalls an diese Hand-
lungsform an. Der Weg zur Erlangung einer anfechtbaren Verfügung ist in Bund und Kan-
tonen im Bereich des Öffentlichkeitsprinzips unterschiedlich ausgestaltet. Der indirekte 
Weg zur Verfügung dürfte regelmässig auch im Interesse der Rechtsschutzsuchenden lie-
gen. 

Wird ein Gesuch um Zugang zu Informationen bzw. amtlichen Dokumenten vom öffentlichen Or-
gan lediglich eingeschränkt gutgeheissen oder abgewiesen, stellt sich für die Gesuchstellerin bzw. 
den Gesuchsteller regelmässig die Frage nach der Rechtsschutzmöglichkeit. Die gleiche Frage 
stellt sich für Personen, deren Personendaten in Dokumenten enthalten sind, welche die Behörde 
im Rahmen eines Zugangsgesuchs gegen deren Willen herauszugeben beabsichtigt. 

Auf Bundesebene ist im Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlich-
keitsgesetz; BGÖ; SR 152.3) vorgesehen, dass die Behörde im Normalfall innerhalb von 20 Tagen 
zunächst Stellung nimmt zum Zugangsgesuch (vgl. hierzu das Musterformular «Stellungnahme 
nach Art. 12 Abs. 4 BGÖ» auf der Internetseite des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten [EDÖB]). Die Behörde hat den Gesuchsteller namentlich über eine Beschrän-
kung oder Verweigerung des Zugangs zu informieren, wobei die entsprechende Stellungnahme 
keine Verfügung darstellt und damit auch nicht mit Beschwerde angefochten werden kann. Denje-
nigen Personen, deren Personendaten in den amtlichen Dokumenten enthalten sind, gibt die Be-
hörde bei Absicht der Herausgabe der Dokumente Gelegenheit zur Stellungnahme und informiert 
sie anschliessend über ihre Stellungnahme an den Gesuchsteller (vgl. Art. 11 BGÖ). Nach Eingang 
der behördlichen Stellungnahme können die betroffenen Personen einen Schlichtungsantrag an 
den EDÖB stellen (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. a und c BGÖ). 
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Die Erlangung einer anfechtbaren Verfügung ist für die rechtsschutzbedürftigen Personen wie den 
Gesuchsteller oder die Person, deren Personendaten in den amtlichen Dokumenten, die heraus-
gegeben werden sollen, enthalten sind, erst nach Durchführung des obligatorischen Schlichtungs-
verfahrens möglich. Kommt keine Schlichtung zustande, gibt der EDÖB eine schriftliche Empfeh-
lung ab (Art. 14 BGÖ), wobei dieser Empfehlung noch kein Verfügungscharakter zukommt. Der 
Rechtsschutzsuchende muss danach bei der zuständigen Behörde ausdrücklich eine Verfügung 
verlangen, sofern er mit der Empfehlung des EDÖB nicht einverstanden ist (Art. 15 Abs. 1 BGÖ). 
Die Rechtsschutzmöglichkeit eröffnet sich auch im Fall einer Verfügung von Amtes wegen, welche 
die Behörde in jenem Fall zu erlassen hat, in welchem sie in Abweichung von der Empfehlung des 
EDÖB das Recht auf Zugang einschränken, aufschieben oder verweigern resp. den Zugang zu 
einem amtlichen Dokument, das Personendaten enthält, gewähren will (vgl. Art. 15 Abs. 2 BGÖ). 
Die Verfügung kann sodann beim Bundesverwaltungsgericht und hernach beim Bundesgericht an-
gefochten werden (vgl. Art. 16 BGÖ). 

Das dem Erlass der anfechtbaren Verfügung vorgeschaltete Schlichtungsverfahren soll als Medi-
ationsverfahren dazu dienen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen, eine Beschleu-
nigung des Zugangsverfahrens ermöglichen sowie den Aufwand für alle Beteiligten minimieren 
und umfangreiche Gerichtsprozesse vermeiden. Obligatorische Schlichtungsverfahren im Zusam-
menhang mit dem Öffentlichkeitsprinzip sind etwa auch in den Kantonen Appenzell Innerrhoden 
(vgl. Art. 32 des Datenschutz-, Informations- und Archivgesetzes) oder Freiburg (vgl. Art. 33 des 
Gesetzes über die Information und den Zugang zu Dokumenten) vorgesehen. Auch der Kanton 
Schwyz kennt ein Schlichtungsverfahren. Die gesuchstellende Person kann jedoch wählen, ob sie 
direkt eine anfechtbare Verfügung oder zunächst die Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
bei der beauftragten Person für Öffentlichkeit und Datenschutz verlangen will (vgl. § 33 Abs. 3 des 
Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz). 

In vielen Kantonen ist dagegen kein Schlichtungsverfahren vorgesehen und das öffentliche Organ 
hat im Falle, in welchem es den Zugang zur gewünschten Information verweigern, einschränken 
oder aufschieben will, eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. So sieht das Gesetz über die In-
formation und den Datenschutz (IDG) des Kantons Zürich vor, dass das öffentliche Organ bei Ver-
weigerung, Einschränkung oder Aufschiebung des Zugangs zur gewünschten Information eine 
Verfügung zu erlassen hat (§ 27 Abs. 1 IDG). Ebenfalls eine Verfügung hat das öffentliche Organ 
gegenüber dem betroffenen Dritten zu erlassen, gegen dessen Willen es Informationszugang zu 
den Personendaten oder zu vertraulich klassifizierten Informationen gewähren will (§ 27 Abs. 2 
IDG). Analoge Regelungen kennen etwa der Kanton Zug (vgl. § 15 Abs. 2 des Gesetzes über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung) oder auch der Kanton St. Gallen (vgl. Art. 17 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung). 

Die Einigungsraten der kantonalen Öffentlichkeitsbeauftragten bzw. des EDÖB lassen sich durch-
aus sehen: Sie betragen bei durchgeführten Schlichtungsverhandlungen regelmässig zwischen 
50% und 60% (vgl. hierzu etwa den Tätigkeitsbericht 2020/21 des EDÖB bzw. den Tätigkeitsbe-
richt 2020 der Kantonalen Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz). Die Durchführung der 



ÖffRecht Newsletter September 2021 
Seite 3 | 3 

Schlichtungsverhandlungen im Vorfeld des Erlasses einer Verfügung dürfte damit in vielen Fällen 
im Interesse der Rechtsschutzsuchenden liegen und erscheint im Bereich des Öffentlichkeitsprin-
zips als sinnvolle Einrichtung. 
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